
Änderungsantrag Nr.
T102 

Beantragt von
Idee 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §3 (2b) 

Beantragte Änderungen

Ich beantrage den Abschnitt A: §3 Absatz 2b zu ergänzen: 

Die Wahrnehmung des aktiven und passiven Wahlrechts nach einem 
Mitgliedschaftswechsel von einer Gliederung zu einer anderen oder 
von einem Verband zu einem anderen ist unzulässig, sofern das 
Mitglied in seiner früheren Gliederung oder seinem alten Verband 
das aktive oder passive Wahlrecht innerhalb des gleichen 
Kalenderjahres wahrgenommen hat. Bei einem (aktiven wie passiven)
Wahlrechtsmißbrauch ruht die Mitgliedschaft, solange bis eine 
geeignete Ordnungsmaßnahme getroffen wurde.

Begründung

Da einige Anträge für den vereinfachten Wechsel der Mitgliedschaft 
anstehen, ist es wichtig, dass vermieden wird, dass Gruppen-
Wahlrechtshopping stattfindet und so bestimmte Anträge in 
Personalfragen oder Sachentscheidungen in verschiedenen Verbänden und 
Gliederungen "gepusht" werden können. 
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